
BayÖPNVG: Art. 27 ÖPNV-Zuweisungen

Art. 27  ÖPNV-Zuweisungen 
 
1Der Freistaat Bayern gewährt den Aufgabenträgern des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs 
Zuweisungen für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs. 2Diese Mittel können insbesondere 
verwandt werden

1.  für die vollständige oder teilweise Übernahme von Vorhaltekosten der Verkehrsunternehmen, die in 
dem Gebiet des Aufgabenträgers öffentliche Nahverkehrsleistungen anbieten oder erbringen,

 
2.  für Zahlungen an Unternehmen wegen gemeinwirtschaftlich erbrachter Leistungen im öffentlichen 
Personennahverkehr,

 
3.  zur Abdeckung von Kostendeckungsfehlbeträgen, die auf Grund von Verkehrskooperationen für den 
allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr entstehen.

 


